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 1. Einleitung 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelten nicht als privilegiertes Vorhaben im Sinne 

des § 35 BauGB. Insofern kann Baurecht nur über einen Bebauungsplan geschaffen 

werden. Die Gemeinde hat 23.08.2018 den Aufstellungsbeschluss für den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Neuburg“ der Gemeinde Neuburg gefasst.  

Im Sinne des Entwicklungsgebotes erfolgt für den Geltungsbereich des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans Nr. 16 „Solarpark Neuburg“ im Parallelverfahren die 5. 

Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neuburg. 

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erzeugung von 

Solarstrom geschaffen.  

 Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, deren Ergebnisse im 

Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a Satz 3 BauGB 

ein eigenständiger Teil der Begründung des Bauleitplans. Er stellt insbesondere die 

ermittelten Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. Im Rahmen 

der Umweltprüfung werden somit die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit 

unterschiedlichen Schutzgütern geprüft und die zu erwartenden erheblichen oder 

nachhaltigen Umweltauswirkungen bewertet.  
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1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens   

Ziel des Bebauungsplans ist es, durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes 

(§ 11 Abs. 2 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis 

solarer Strahlungsenergie“ die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich 

zu ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern.  

Der Änderungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von 3,0 ha. Man kann in der 

Praxis davon ausgehen, dass ca. 60 % der Sondergebietsfläche von den Modulti-

schen überstanden werden und aufgrund der Verschattungswirkung eine Freihalte-

fläche von 40 % erforderlich ist, um eine optimale Energieausbeute erzielen zu 

können. Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 0,60 festgesetzt. 

Innerhalb des festgesetzten Baufeldes sollen Modultische mit Photovoltaikmodulen 

in parallelen Reihen installiert werden. Die Module werden mit einer Neigungsaus-

richtung von ca. 20° gegen Süden platziert. Mittels Klemmen werden sie an dem 

Untergestell befestigt. Die einzelnen Tische werden auf starre Trägergestelle aus 

verzinktem Stahl montiert. Diese werden in den unbefestigten Untergrund ge-

rammt. Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt 

an einen zentralen Wechselrichter angeschlossen werden. Der Kabelgraben, der 

dazu benötigt wird, hat eine Breite von 0,40 m und eine Tiefe von bis zu 1,20 m. 

Die verschiedenen Horizonte werden beim Aushub getrennt gelagert und nach der 

Verlegung der Kabel auch getrennt nach Bodenarten wieder verfüllt. 

Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhängigkeit der Geländemodellie-

rung, zur Vermeidung gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine 

optimierte Sonneneinstrahlung variabel zwischen 3 - 5 m.   

Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK) variiert aufgrund ihrer 

Schrägstellung, der Exposition nach Süden und der Geländeform. Der Abstand wird 

ca. 2 m an der Rückseite betragen.  

Großflächige Bodenauf und -abträge, Gehölzbeseitigungen sowie nachhaltige Ver-

siegelung des Bodens sind nicht notwendig. Für die Montage und eventuelle War-

tungsarbeiten auf der Fläche ist die Herstellung einer mit Schotter teilversiegelten 

Zuwegung mit einem Eingriffsumfang von etwa 227 m² erforderlich. 

Die Abführung der erzeugten elektrischen Energie und die Einspeisung werden in 

Absprache mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen gesondert ver-

traglich geregelt und sind entsprechend nicht Gegenstand des vorliegenden Vorha-

benbezogener Bebauungsplans.  
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Für das Rammen der Trägergestelle in den Boden werden ca. zwei Wochen benö-

tigt. Etwa 3 Wochen wird die Montage der Module beanspruchen. Weitere 2 Wochen 

sind für die Verkabelung der einzelnen Module eingeplant. Die Arbeiten können 

teilweise parallel durchgeführt werden, sodass die Bauarbeiten c.a. einen Monat 

betragen. Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, wird der Vorhabenstandort nur noch 

im Fall von Wartungsarbeiten befahren. Die Fläche kann sich somit sukzessiv 

entwickeln. 

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem handelsübli-

chen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen zwischen 

zwei bis drei Metern. 

1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgeset-

ze und Fachpläne  

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen dieses 

Vorhabens sind folgende gesetzliche Grundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. l S. 3634)  

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-

plänen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzie-

ren (vergl. dazu § 18 BNatSchG).  

 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. l S. 3434)  

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushal-

tes sind die in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege maßgeblich und bindend. 

Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des       

§ 14 Abs. 1 BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und 

Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt 

auf ihre Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  
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Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens 

beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Min-

derungspflicht). In einem nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeid-

baren Eingriffe durch planerische Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren. 

Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 

3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 

mit den übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integri-

tätsinteresse). 

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bun-

desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz -  NatSchAG M-V) 

vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)  

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

reinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 

2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 

2017 (BGBl. I S. 2771) 

Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Abs. 2 der integrierten Vermeidung 

und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser 

und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen 

Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt.  

Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachtei-

le und Belästigungen vermieden werden. 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-

MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 

6 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 229)  

Außerhalb von Ortsdurchfahrten ist ein 20 m breiter Streifen von baulichen Anlagen 

freizuhalten.  

Weitere überörtliche Planungen: 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei sind 

die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 

Pläne oder Programme aufzustellen.  
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Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Neuburg ergeben sich die 

Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ausfolgen-

den Rechtsgrundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 

2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 15 des Gesetzes 

vom 20. Juli 2017 (BGBl. l S. 2808) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 

(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-

burg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Westmecklenburg (RREP WM-LVO M-V) vom 31. August 2011 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür  ist   

§ 4 Abs. 1 ROG.   

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und 

Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In 

diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Pho-

tovoltaikanlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren 

Auswirkungen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit.  

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge 

der Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den 

unmittelbaren Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeein-

flussung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuer-

baren Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP 

M-V 2016 soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltver-

trägliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer 

Energien soll dabei stetig wachsen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der 

Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemis-

sionen so weit wie möglich zu reduzieren. 

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere 

durch Festlegung von Maßnahmen  

– zur Energieeinsparung,  

– der Erhöhung der Energieeffizienz,  
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– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung 

der Geothermie sowie  

– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umwelt-

schutz in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen 

Planungen erreicht werden.  

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu 

erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu 

prüfen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses angewendet werden können.   

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet 

werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Kon-

versionsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnit-

ten und bereits versiegelten Flächen errichtet werden. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 

Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für 

Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden (LEP M-V 

2016 Z 5.3 (9)). 

Innerhalb der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm MV 

wird der Planungsraum als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und als Vorbe-

haltsgebiet Tourismus ausgewiesen. Das Regionale Raumentwicklungspro-

gramm Westmecklenburg weist den Änderungsbereich ebenfalls als Vorbe-

haltsgebiet Landwirtschaft und als Tourismusentwicklungsraum aus.  

Durch die Ausweisung des Planungsraumes als Vorbehaltsgebiet Landwirt-

schaft ist eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange der Landwirtschaft 

erforderlich.   

Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung für eine zukünftige 

Ausformung einer bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirt-

schaft mit anderen öffentlichen Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbebe-

trieben zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie im Sinne des allgemeinen 

Klimaschutzes) in Einklang gebracht werden kann. 

Um den Belangen der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, soll die Nutzung 

des Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von maximal 30 

Jahren befristet werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine landwirt-

schaftliche Nutzung weiterhin möglich.  

Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungssys-

tematik des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  

Als Folgenutzung wurde Fläche für die Landwirtschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 

18a BauGB mit der Zweckbestimmung Intensivacker festgesetzt.  
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Entsprechend ist während der befristeten Betriebsdauer des Solarparks hier 

eine ackerbauliche Bewirtschaftung nicht möglich. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass die betreffenden Flächen nicht zwangsläufig dem 

Dauergrünlanderhaltungsgesetz zuzuordnen sind. 

Eine automatische Umwandlung einer Fläche in Dauergrünland ist vorliegend 

nicht zu befürchten, denn die Pflugregelung aus § 2a DirektZahlDurchfV ist 

wie auch die VO 1307/20013 auf die befristet festgesetzte Betriebsfläche 

eines Solarparks nicht anwendbar. 

Während der gesamten Betriebsdauer des Solarparks ist das erforderliche 

Mindestmaß an landwirtschaftlicher Tätigkeit weder in Richtung Ackerbau 

noch in Richtung Grünland möglich. Für diesen Zeitraum ist die betreffende 

Fläche folglich nicht beihilfeberechtigt für Direktzahlungen im Sinne der 

Verordnung VO 1307/2013. 

Jedoch kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die Rück-

umwandlung des befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland unter 

Beachtung der dann gültigen Rechtsvorschriften erfolgen.  

Es findet also kein dauerhafter Entzug landwirtschaftlicher Produktionsfläche 

statt.  

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebiet Tou-

rismus. Somit sind die Belange des Tourismus in der Planung zu berück-

sichtigen. 

Dazu heißt es im LEP M-V 4.6 (4): In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll 

der Sicherung der Funktion für Tourismus und Erholung besonderes Gewicht 

beigemessen werden.  

Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maß-

nahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen und denen des Tourismus 

selbst besonders zu berücksichtigen. 

Im Planungsraum hat in den vergangenen Jahren keine touristische Nutzung 

stattgefunden. Dies ist auf die Nutzung als landwirtschaftliche Nutzfläche 

sowie die direkt angrenzende Bahnlinie zurückzuführen. Somit wird keine 

touristisch attraktive Fläche entzogen.   

Mit Stellungnahme vom 25.02.2019 teilte das Amt für Raumordnung und 

Landesplanung Westmecklenburg mit, dass der vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan Nr. 16 „Solarpark Neuburg“ und die 5. Änderung des Flächennut-

zungsplans der Gemeinde Neuburg mit den Zielen und Grundsätzen der 

Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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Weitere fachplanerische Vorgaben: 

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von 

PV-Freiflächenanlagen, Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit, November 2007 

Der Leitfaden entstand im Rahmen eines Monitoring-Vorhaben um die Wir-

kungen der Vergütungsregelungen des § 11 EEG auf den Komplex der 

Stromerzeugung aus Solarenergie – insbesondere der Photovoltaik-

Freiflächen – wissenschaftlich und praxisbezogen zu untersuchen. 

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanla-

gen, Bundesamt für Naturschutz, Bonn 2009 

Die Unterlage schafft einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche 

Auswirkungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaus-

halt und Landschaftsbild. Bei der Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte 

Praxisuntersuchungen zu den Umweltwirkungen von PV-FFA im Vordergrund, 

wobei eine Beschränkung auf Arten und Biotope sowie das Landschaftsbild 

erfolgte. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersu-

chungsraumes  

Der Vorhabenstandort umfasst einen 110 m breiten Streifen östlich der 

Bahnlinie Wismar – Rostock im Bereich intensiv genutzter Ackerflächen. Der 

Acker wurde jährlich wechselnd mit Mais und Luzerne bewirtschaftet.  

Erschlossen wird der Änderungsbereich ausgehend der Bundesstraße B 105 

über einen unbefestigten Weg.  

Gesetzlich geschützte Biotope sind durch die Planung nicht betroffen. Nord-

östlich sowie südwestlich des Änderungsbereiches befinden sich Feldgehölze 

aus überwiegend heimischen Baumarten. Diese Biotope sind gemäß § 20 

NatSchAG MV geschützt und werden nicht überplant. 

Nordöstlich des Änderungsbereiches befindet sich Wald im Sinne des LWaldG 

MV. Zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand wird gemäß 

§ 20 LWaldG MV ein Abstand von 30 m zwischen dem Solarpark und dem 

Wald eingehalten. 

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Natio-

nale Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzge-

biet), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgeset-

zes oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Änderungsbereich nicht 

vorhanden.  

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen  des Vor-

habens sind die unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch 

geplante die Flächeninanspruchnahme betreffend die Schutzgüter Fläche, 

Boden, Tiere und Pflanzen. Die Lärm-, Staub- sowie Schadstoffimmissionen 

während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter Mensch und seine 

Gesundheit sowie die Bevölkerung, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. 

Außerdem ist die Wahrnehmbarkeit der Anlage bezüglich der Schutzgüter 

Tier, Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

Wesentliche Immissionswirkungen, die zu immissionsschutzrechtlichen Aus-

wirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener 

Immissionsgrenzwerte führen könnten, sind nicht zu erwarten. 

Weitere Veränderungen, die Auswirkungen auf die Umwelt bzw. die entspre-

chend zu betrachtenden Schutzgüter nach sich ziehen, sind nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht zu erwarten. 
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Der Untersuchungsraum wurde anhand der maximalen Reichweiten der Wirk-

faktoren des Vorhabens abgegrenzt. Maßgeblich für die Betrachtungen sind 

die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die 

damit verbundenen Wirkungen innerhalb der Bauphase sowie der Funktions-

verlust der überbaubaren Grundstücksteile innerhalb der Betriebsphase. 

Entsprechend wurde zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Be-

standsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes der Änderungsbereich 

des Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Gren-

ze des Untersuchungsraumes gewählt.  

2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der 

Umweltmerkmale  

Das Vorhaben ist sowohl maßnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen 

und zu bewerten. Im Falle der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung 

sind somit folgende Auswirkungen aufgrund der Errichtung und des Betriebes 

einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 

o Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten 

Verkehr 

Anlage-, betriebsbedingte Auswirkungen 

o Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

o Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere 

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten 

Untersuchungsbedarf festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flä-

cheninanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere 

und Pflanzen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind 

bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen 

und Tiere zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, 

Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

Im Rahmen der weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden diese 

Konflikte eine besondere Berücksichtigung finden. Im Folgenden erfolgt eine 

Bestandsbeschreibung der einzelnen Schutzgüter. 

 



S e i t e  | 13 

 
  

Bearbeitungsstand: September 2021                        5. Änderung des Flächennutzungsplans 
für den Bereich „Solarpark Neuburg“ 

der Gemeinde Neuburg 
  

Umweltbericht 

 

2.2.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung  

Der Standort der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage befindet sich im 

Außenbereich. Die nächstgelegene Wohnnutzung liegt außerhalb des Einwir-

kungsbereichs für Reflexblendungen. 

2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologischen Vielfalt 

Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden 

als Datengrundlage die veröffentlichten Geoinformationsdaten des Landes-

amtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie herangezogen. 

Differenziert nach zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren 

eine kurze Beschreibung der im untersuchten Natur- und Landschaftsraum 

relevanten Biotoptypen: 

Methodik 

Auf der Grundlage der charakteristischen Pflanzen- bzw. Gehölzarten sowie 

der Standortbedingungen erfolgt eine Zuordnung der Vegetationseinheiten 

zu den Biotoptypen nach der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen 

und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern. 

Ergebnisse 

Der Änderungsbereich ist weitestgehend als Sandacker (ACS) einzuschätzen. 

Dieser Biotoptyp wird landwirtschaftlich bearbeitet und ist folglich wesentlich als 

naturfern einzuschätzen. Bei den im Untersuchungsraum vorherrschenden 

Ackerflächen handelt es sich um großflächige, intensiv genutzte und strukturar-

me Ackerflächen. Ein teilversiegelter Wirtschaftsweg (OVU) verläuft nordöst-

lich des Änderungsbereichs. Die Bahnlinie Wismar-Rostock grenzt westlich an 

den Planungsraum. Direkt westlich der Gleisanlage befindet sich eine Kleingar-

tenanlage (PK). Nordöstlich sowie südwestlich des Änderungsbereiches befinden 

sich Feldgehölze aus überwiegend heimischen Baumarten (BFX). Im 

Nordosten grenzt der Änderungsbereich an einen Eichenmischwald (WEX). 

Südlich verläuft sich ein Graben mit extensiver bzw. ohne Instandhaltung 

(FGN).  

Derzeitige Hauptnutzungen unterbinden in weiten Teilen des Planungsraumes 

bis heute das Ausbilden einer artenreichen Vegetationsdecke. Das Vorkom-

men von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist entsprechend 

auszuschließen. Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes befin-

den sich keine gesetzlich geschützten Biotope gemäß § 30 des BNatSchG i. 

V. m. §§ 18 und 20 NatSchAG M-V. 
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Fauna 

Methodik 

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstat-

tung und Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Das 

Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet 

ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-

Betrachtung).  

Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein, als der reelle 

Bestand, da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt 

sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Arten-

bestandes konnte demnach unter Beachtung der stark anthropogenen Vor-

prägung sowie Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft 

ausgerichtete Untersuchungstiefe abgesehen werden.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine 

Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor 

dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das 

Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen. Das zu untersuchen-

de Artenspektrum erfolgte unter Beachtung der Ausstattung des Planungs-

raumes in Verbindung mit den Ansprüchen einzelner Arten.  

Säugetiere 

Für Säugetiere allgemein, sowie besonders geschützte Arten, wie Haselmaus, 

Biber und Fischotter ergibt sich kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Sofern 

der Untersuchungsraum als Habitat dieser Arten dient, erzeugt das Vorhaben 

keinerlei Wirkungen, die eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Arten 

nach sich ziehen würde. Der Anlagenzaun wird so ausgebildet, dass ein 

Durchschlupf und damit die Nutzung des Untersuchungsraums weiterhin 

möglich sind.  

Ruhe- und Fortpflanzungsstätten dieser Arten sind innerhalb des Änderungs-

bereiches nicht vorhanden. 

Auch für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter 

Untersuchungsbedarf. Es wurden keine Nachweise bzw. Hinweise auf das 

Vorhandensein eines Fledermausquartieres gefunden. Altbäume mit Baum-

höhlen sowie Gebäude sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. Das 

Plangebiet kann nach Fertigstellung des Solarparks als Nahrungshabitat 

genutzt werden. 
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Reptilien 

Die Zauneidechse besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Tro-

ckenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Arten 

(Eisenbahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie 

verschiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, 

gut drainiertes Substrat, unerwachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablage-

flächen, spärlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von 

Kleinstrukturen wie Steine, Totholz als Sonnenplätze auf.  

Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, selbstgegrabene Röhren 

oder verlassene Nagerbauten dienen als Überwinterungsquartiere.  

Nach MÄRTENS et. al. (1997) haben Bodentiefe, Vegetationshöhe und Vege-

tationsstruktur den größten Einfluss auf die Individuenzahlen der Art. Wich-

tig ist, dass die Bodeneigenschaften den Arten das leichte und tiefe Eingra-

ben ermöglichen.  

Innerhalb des Plangebietes sind solche Optimal-Habitate nicht vorhanden.  

Die Ackerflächen bieten derzeit aufgrund der hohen Nutzungsintensität und 

der schlechten Habitat-Ausstattung keinen geeigneten Lebensraum für Repti-

lien. Jedoch ist die westlich des Planungsraumes verlaufenden Gleisanlage 

der Bahnlinie Wismar-Rostock ein potentieller Lebensraum für Zauneidech-

sen. Ein sporadisches Auftreten der Tiere im Änderungsbereich kann somit 

nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Eine Betroffenheit muss näher untersucht werden. 
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Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglich-

keiten angewiesen.  

Die Kreuzkröte (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Industriebra-

chen und Bergbaufolgelandschaften. Die Knoblauchkröte präferiert lockere, 

lose Böden wie z.B. Sandheiden, Magerrasen, Trockenrasen, Spargelböden 

und Binnendünen. Das Vorkommen dieser Arten im Planungsraum ist somit 

sehr unwahrscheinlich. 

Lebensräume und potentielle Laichgewässer von Rotbauchunke (Bombina 

bombina), Kammmolch (Triturus cristatus) und des Kleinen Wasserfrosches 

(Rana lessonae) sind sonnenexponierte Stillgewässer mit einer offenen 

Wasserfläche und einem reich strukturierter Gewässerboden.  

Der Europäische Laubfrosch (Hyla arborea) benötigt strauchreiches Gelände 

im Grünland in der Nähe eines bzw. mehrerer geeigneter Laichgewässer. 

Geschlossene Waldungen werden in der Regel gemieden. Der Moorfrosch 

(Rana arvalis) zieht Bereiche mit hohem Grundwasserspiegel, wie Nieder-

moore, Brüche, Feuchtwiesen als Lebensraum vor. Der Springfrosch (Rana 

dalmatina) bevorzugt Buchen- oder Mischwälder trockenwarme Standorte mit 

reicher Vegetation. 

Stark besonnte Flachgewässer mit mäßiger Vegetation und Ruderalflächen in 

der Umgebung sind die Biotopansprüche der Wechselkröte (Bufo viridis). Sie 

liebt trockene warme Standtorte (z.B. Felder, trockenes Grünland, Steinwäl-

le). Waldgebiete werden jedoch gemieden. 

Vorzugslebensräume sind somit innerhalb des Änderungsbereiches nicht 

vorhanden. Südwestlich im Bereich des Grabens ist ein Vorkommen von 

Amphibien jedoch nicht ausgeschlossen. Ein sporadisches Auftreten ist dem-

nach auch im Änderungsbereich möglich. 

Eine Betroffenheit muss näher untersucht werden. 

Sonstige Artengruppen 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen 

und semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf 

Fische (Percidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere 

(Mollusca) auszuschließen.  

Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind im Untersuchungs-

raum nicht bekannt.  
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Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nähr-

stoffarme bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht 

berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind inner-

halb des Ändereungsbereiches nicht vorhanden.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind 

im Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. 

Diese Art präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlen-

ken- und torfmoosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebensräume der genannten streng geschützten Käferarten 

werden durch die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das 

geplante Vorhaben kann somit ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), 

der Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwär-

mer (Proserpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bach-

läufen. Diese Lebensräume sind im Bereich des Planungsraumes nicht vor-

handen.  

Die Fläche unterliegt einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bodenbearbei-

tung und Düngung. Das Vorkommen geeigneter Futterpflanzen der Arten 

kann demnach ausgeschlossen werden. Somit ist eine Beeinträchtigung 

durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten. 

Negative Wirkungen auf die streng geschützte Gefleckte Schnarrschrecke 

(Bryodemella tuberculata) können ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese 

Art der Ordnung Heuschrecken (Orthoptera) ist ein typischer Steppenbe-

wohner, welcher auf wärmebegünstigten Offenlandflächen mit spärl icher 

Vegetation lebt.  

Ursprünglich waren Vorkommen in den Heidegebieten Norddeutschlands 

bekannt. Mittlerweile gilt sie dort bereits als ausgestorben.  

Avifauna 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattung des Planungsraumes 

erfolgt für die europäischen Brutvogelarten die Ermittlung des Artenbestan-

des aufgrund eines für die jeweiligen Arten geeigneten Lebensraumpoten-

tials.  
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Eine Betroffenheit von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie z.B. 

Eisvogel (Alcedo atthis), Haubentaucher (Podiceps cristatus), Lachmöwe 

(Larus ridibundus), Rohrdommel (Botaurus stellaris) Tüpfelsumpfhuhn 

(Porzana porzana) kann ausgeschlossen werden.  

Schilfröhrichte, Landungsbereiche von Gewässern oder offene Wasserflächen 

werden vorhabenbedingt nicht in Anspruch genommen. Auswirkungen auf 

diese Artengruppen können demnach nicht abgeleitet werden.  

Deren Lebensräume liegen außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens. Zu 

bewerten ist somit der Bestand an Brutvögeln im Bereich offener und halbof-

fener Lebensräume.  

Das Vorkommen von Offenlandbrütern, wie beispielsweise Grauammer (Em-

berizia calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arven-

sis), Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Blaukehlchen (Luscinia svecica) und 

Wachtelkönig (Crex crex) ist im Untersuchungsraum möglich. Aufgrund der 

Nutzungsintensität handelt es sich jedoch um unterentwickelte Lebensräume. 

Das Areal unterliegt einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bearbeitung, 

Düngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und ist somit nur suboptimal 

als Brutplatz geeignet.  

Potenziell vorkommende Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), 

Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), 

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringel-

taube (Columba palumbus) und Amsel (Turdus merula). Eine Brutaktivität 

dieser Arten in den angrenzenden Gehölzen kann angenommen werden. Das 

Vermeidungskonzept sieht den Erhalt sowie die Wahrung eines ausreichend 

großen Abstandes zu den vorhandenen Gehölzflächen vor. Eine Betroffenheit 

der Gehölzbrüter, aufgrund von Lärm in der Bauphase, kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden und muss ebenfalls näher untersucht werden.  

Für diese Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstätte nach Beendigung 

der Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich variable Niststätten. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im 

Untersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten.  

Zusammenfassend besteht ein erhöhter Untersuchungsbedarf für Repti-

lien, Amphibien und o.g. Brutvögel des Offenlandes sowie der Gehölze.  

2.2.3 Schutzgut Fläche  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umgegangen werden und Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt 

notwendiges Maß begrenzt werden.  
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2.2.4 Schutzgut Boden  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Le-

bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenor-

ganismen, als Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und 

Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz 

des Grundwassers, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutz-

fläche. 

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind 

solche zu nennen, die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen.  

Innerhalb des Änderungsbereiches sind keine Böden mit hoher Bedeutung 

als Lebensraum für Flora und Fauna vorhanden. 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen und vorangegangenen Nutzung ist davon auszuge-

hen, dass die wesentlichen Bodenfunktionen innerhalb des Änderungsberei-

ches durch-schnittlich vorhanden sind. Insofern hat der Boden in diesem 

Bereich für den Stoff- und Wasserhaushalt keine hervorgehobene Bedeu-

tung. 

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Im Bereich des befinden sich die Bodendenkmale Neuburg 21, 22 und 33. 

2.2.5 Schutzgut Wasser  

Innerhalb des Planungsraums befinden sich keine Oberflächengewässer oder 

Gewässer II. Ordnung. Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb von Was-

serschutzzonen. Nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzge-

biete, Überschwemmungsgebiete sowie überflutungsgefährdete Flächen sind 

nicht vorhanden oder betroffen. Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen 

sind für das Vorhaben nicht erforderlich. Das Niederschlagswasser kann 

weiterhin auf der Vorhabenfläche versickern. 

2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Der Untersuchungsraum ist durch die intensiv landwirtschaftliche Nutzung 

und die Nähe zur Bahnlinie geprägt. 

Bei der Bewertung des Landschaftsbildes sind diese Gegebenheiten zu be-

rücksichtigen.  

Durch die bestehende landwirtschaftliche Nutzung und die Bahntrasse hat 

der Planungsraum keine Bedeutung für die Erholungsnutzung. 
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Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnis-

faktoren Vielfalt, Eigenart und Schönheit, so trägt das geplante sonstige 

Sondergebiet durch seine Vorprägung eine geringe Bedeutung für den Natur- 

und Landschaftsraum.  

Als Teil der Kulturlandschaft mit den für den Bereich des Vorhabenstandortes 

typischen Landnutzungsformen ist der Vorhabenstandort in seiner Eigenart 

typisch für eine seit Jahrhunderten anthropogen überprägte Agrarlandschaft.  

Als Biotopstrukturen, die zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes führen 

und damit die Erlebbarkeit der Landschaft steigern, sind im Untersuchungs-

raum vor allem die Feldgehölze und der Buchenwald zu nennen.  

Als naturnah und vielfältig wird eine Landschaft empfunden, in der erkenn-

bare menschliche Einflüsse und Nutzungsspuren nahezu fehlen. Für den in 

Rede stehenden Planungsraum kann kein naturnaher Charakter festgestellt 

werden. 

Die bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzungen innerhalb des 

festgesetzten Sondergebietes und bestehende anthropogene Vorbelastungen, 

wie die Gleisanlage vermindern die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der 

Landschaft als Natur- und Lebensraum. Entsprechend passt sich das Plange-

biet unter dem Aspekt der Schönheit schlechter in das Landschaftsbild ein, 

als natürliche Landschaftselemente. 

2.2.7 Schutzgut Klima und Luft  

Das Klima der Planungsregion Westmecklenburg liegt im Übergangsbereich 

des subatlantischen zum kontinental geprägten Klima. Der Vorhabenbereich 

liegt im nördlichen Teil der Planungsregion Westmecklenburg. In diesem Teil 

kommt der kontinentale Charakter durch geringe Jahresniederschläge und 

größere Temperaturdifferenzen zum Ausdruck.  

Aufgrund der noch starken atlantischen Einflüsse gehört die Region mit 

Niederschlägen von durchschnittlich 600-650 mm insgesamt zu den nieder-

schlagsbegünstigten Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns. Die Jahresdurch-

schnittstemperatur in der Gemeinde Neuburg beträgt 9,5 °C. 

2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denk-

mal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-

Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten 

sind.  

Auf dem überplanten Flurstück 103 der Flur 1 der Gemarkung Neuburg sind 

die Bodendenkmale Neuburg 21, 22 und 33 betroffen.  
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2.2.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

Der Änderungsbereich des Untersuchungsraumes unterliegt keinen nationa-

len und internationalen Schutzgebietsausweisungen. 

2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 

2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchführung der Planung 

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung  

Für den Änderungsbereich sind keine wesentlichen Immissionswirkungen im 

Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutz-

rechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorge-

schriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Blendwirkungen 

Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen 

und Blendwirkungen nur bei fest montierten Modulen in den Morgen- bzw. 

Abendstunden auf. Der Einwirkungsbereich ist auf die im Südosten und 

Südwesten angrenzenden Flächen begrenzt. Bei Entfernungen zu den Modu-

len über 100 m sind die Einwirkungszeiten gering und beschränken sich auf 

wenige Tage im Jahr.1 

Da sich die nächstgelegenen Wohnnutzungen im Norden außerhalb des 

Einwirkungsbereichs der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage befinden, 

werden keine relevanten Blendwirkungen auftreten. 

Die Module sind in ihrer Oberfläche und Ausrichtung unabhängig davon so zu 

gestalten, dass keine Blendwirkungen an bestehenden Straßen hervorgeru-

fen werden. Heute werden Solarmodule nach dem Stand der Technik mit 

Antireflexoberflächen durch mikrotexturierende Oberflächenstrukturen aus-

gestattet.  

Um mögliche Blendwirkungen ausschließen zu können, wurde durch das 

Ingenieurbüro Eva Jenennchen eine Blendanalyse durchgeführt.  Als mögliche 

Immissionsorte wurden die westlich gelegene Bahnlinie Wismar-Rostock 

benannt. Die minimale Entfernung zwischen dem Solarpark und der Bahnlinie 

beträgt 9,5 m. Ein weiterer möglicher Immissionsorte ist die westlich gele-

gene Kleingartenanlage. Der Abstand beträgt etwa 27,5 m. Die Analyse 

kommt zu dem Ergebnis, dass eine physiologische sowie psychologische 

Blendung ausgeschlossen ist. 

 

 
1 R. BORGMANN, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen 
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Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können z. B. durch Wechselrichter und Kühlein-

richtungen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Um ausreichenden 

Schallschutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit 

einem Mindestabstand von 50 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung errich-

tet. 

Betriebliche sonstige Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. Es sind somit 

keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch zu erwar-

ten. 

2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologi-

sche Vielfalt 

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur 

und Landschaft definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 

Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 

Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-

trächtigen können.“ 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen das Vorhaben 

auf Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt des Untersuchungsraumes 

haben können.  

Der Änderungsbereich ist derzeit durch großflächige, landwirtschaftliche 

Nutzung geprägt. Die betroffene Eingriffsfläche selbst kann auf Grund der o. 

g. Vorbelastungen kaum als hochwertiger Lebensraum dienen.  

Mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen ist ein Totalverlust als Biotop nicht zu befürchten. Mit der 

Errichtung der Modultische ist der Funktionsverlust der unmittelbar überbau-

ten Grundstücksteile zu berücksichtigen und auszugleichen.  

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch 

Versiegelung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb auszuschließen.  

Was den Funktionsverlust als Lebensraum für Tiere und Pflanzen angeht, 

wird die Eingriffsintensität allgemein als gering bewertet, denn das regelmä-

ßige Bearbeiten mit schwerer Landmaschinentechnik, das Düngen und insbe-

sondere der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beschränken den Vegetati-

onsbestand auf die entsprechenden Anbaukulturen des Landwirtes. 

Dennoch können die Flächen als potentielles Bruthabitat für Vogelarten mit 

variablen Niststätten nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  
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Mit dem geplanten Baubeginn außerhalb der Brutperiode und der engen 

Abfolge der Ereignisse kommt es zu einer kontinuierlichen Beunruhigung im 

Bereich der Vorhabenfläche. Die Bauzeit wird ca. einen Monat betragen. 

Auswirkungen in der Bauphase 

Unter Punkt 2.2.2 dieser Unterlage wurde dargestellt, dass die zu überbau-

enden Grundstücksteile von sehr geringer Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz sind.  

Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung 

von Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung 

für den Arten- und Biotopschutz wurden folgende Maßnahmen in das ge-

meindliche Planungskonzept integriert: 

• Bauzeit außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der Fläche 

unmittelbar vor Baubeginn 

• Keine Gehölzbeseitigungen 

• Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes der Reptilien bzw. Errich-

tung eines Folienschutzzaunes im Bereich der Gleisanlage 

• Bauzeit außerhalb der Hauptwanderungszeit der Amphibien bzw. Er-

richtung eines Folienschutzzaunes im Bereich des Grabens 

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch 

Versiegelung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb auszuschließen. Die 

geplanten Einfriedungen der Vorhabenfläche sind mit ausreichend großen 

Öffnungen versehen, um eine Barrierewirkung zu unterbinden. 

Bei der Durchführung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 

30. September eines Kalenderjahres ist bahnseitig ein Reptilienschutzzaun 

zu errichten, welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhin-

dert. Dieser Zaun ist im Rahmen einer ökologischen Bauüberwachung (durch 

ein hierfür qualifiziertes Fachbüro für Natur und Artenschutz) errichten zu 

lassen. Die Funktionsfähigkeit dieses Zaunes ist während des gesamten 

Bauzeitraumes sicher zu stellen. Das Fachbüro ist der UNB rechtzeitig vor 

Beginn der Bauarbeiten schriftlich zu benennen. 

Sollte die Bauzeit innerhalb der Hauptwanderungszeit der Amphibien durch-

geführt werden, ist im Bereich des Grabens ein Folienschutzzaun zu errich-

ten, welcher ein Einwandern der Tiere in das Baufeld wirkungsvoll verhin-

dert. 

Eine Beunruhigung der Avifauna während der Bauphase ist nicht gänzlich 

auszuschließen. Bodenbrüter wie die Feldlerche errichten ihre Brutstätten in 

15 – 25 cm hoher Vegetation.  
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Die temporären Unruhe- und Lärmeinflüsse sind vergleichbar mit dem Ein-

fluss von Landmaschinen zur Bewirtschaftung der umliegenden Ackerflächen. 

Eine Nachhaltigkeit ist also nicht gegeben. 

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden 

sollte der Beginn der geplanten Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode  

erfolgen. Die Bauzeit wird ca. einen Monat betragen. 

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Boden- und Gehölzbrü-

tern in der Bauphase lassen sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der ge-

planten baulichen Anlagen unter Einhaltung der beschriebenen Vermei-

dungsmaßnahmen nicht ableiten.  

Auswirkungen in der Betriebsphase 

Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine extensive Nutzung des Be-

triebsgeländes. Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften durch Beschattung 

sind nicht zu erwarten. Tierarten, die diese Flächen nach der Bauphase 

besiedeln finden den aufgrund der Beschattungsverhältnisse strukturierten 

Lebensraum bereits so vor.  

Kleinsäuger 

Die Einfriedung der Anlage wird so gestaltet, dass sie für Klein- und Mittel-

säuger keine Barrierewirkung besteht.  

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch 

Öffnungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchst-

abstand von 15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie 

Fuchs, Hase und Dachs) werden dadurch vermieden. 

Avifauna 

Bisher erfolgte Untersuchungen und Studien an Freiflächen-

Photovoltaikanlagen zeigen, dass zahlreiche Vogelarten die Zwischenräume 

und Randbereiche von Freiflächen-Photovoltaikanlagen als Jagd-, Nahrungs- 

und Brutgebiet nutzen können. Vor allem Singvögel aus benachbarten Ge-

hölzbiotopen nutzen die Anlagenflächen zur Nahrungsaufnahme. Im Winter 

gehören dazu auch die schneefreien Bereiche unter den Modulen.  

Für Greifvögel weisen die extensiv genutzten Anlagenflächen ein attraktives 

Angebot gegenüber der Umgebung auf. Von Singvögeln werden die Solarmo-

dule bevorzugt als Ansitz- oder Singwarte genutzt. 

Studien zeigen auch, dass die Gefahr der Wahrnehmung von Solarmodulen 

als Wasserfläche nicht besteht.  
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Als vorwiegend optisch orientierte Tiere mit gutem Sichtvermögen werden 

die für einen Menschen aus der Entfernung wie eine einheitlich erscheinende 

Wasserfläche wirkende Ansicht schon aus größerer Entfernung in einzelne 

Modulbestandteile aufgelöst.  

Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere rastende und 

Nahrung suchende Vögel Freiflächen-Photovoltaikanlagen meiden und auf 

benachbarte Flächen ausweichen.  

Flugrichtungsänderung, die als Irritation- und Attraktionswirkung interpre-

tiert werden könnten, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden.2  

Wiederspiegelungen von Habitatelementen, die Vögel zum horizontalen 

Anflug motivieren sind durch die Ausrichtung der Module zur Sonne kaum 

möglich. Ein erhöhtes Mortalitätsrisiko für Vögel ist somit auszuschließen.   

Kollisionsereignisse durch einzelnstehend hochragende Solarmodule sind 

ebenso auszuschließen, wie die Kollision wegen des Versuchs des „Durchflie-

gens“ aufgrund des Neigungswinkels der Module und der fehlenden Transpa-

renz sicher auszuschließen. ³   

Blendwirkungen reduzieren sich aufgrund der modernsten technischen Aus-

stattung der Module. Die Umgebungshelligkeit wird lediglich um 3% über-

schritten. Lichtblitze wie bei schnell bewegten Strukturen sind durch die 

nahezu unbewegten Module nicht zu erwarten. Aufgrund der Sonnenbewe-

gung sind zudem für stationäre Beobachter (brütender Vogel) nur sehr kurze 

„Blendsituationen“ denkbar.  

Es liegen derzeit keine belastbaren Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigun-

gen von Tieren durch kurze Lichtreflexe vor. Diesen treten zumal auch in der 

Natur (Gewässeroberflächen) regelmäßig auf. Damit sind Auswirkungen auf 

die Avifauna durch Lichtreflexe und Blendwirkungen nicht zu erwarten.3  

Anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm sind bei dem 

derzeitigen Stand der Technik von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht zu 

erwarten.  

Das artenschutzrechtliche Tötungsverbot ist angesichts der vorliegenden 

europäischen Rechtsprechung für das o. g. Vorhaben grundsätzlich nicht 

relevant.  

 

 

 
2 Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen des Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007 
3 Urteil des Landgerichts Frankfurt/ Main vom 18.07.2007 (AZ: „/12 0 322/06) 
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Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf 

bekannte Empfindlichkeiten der erfassten Arten erkennbar, die die gesetzlich 

geregelten Verbotstatbestände des erheblichen Störens wildlebender Tiere 

oder die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen. 

2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Die Module werden auf Rammfundamenten aufgeständert, sodass eine nach-

haltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig wird. Lediglich zur Er-

schließung des Baufeldes ist ein teilversiegelter Weg herzurichten.  

Den Vorgaben des § 1a Abs. 2 BauGB zum sparsamen Umgang mit Grund 

und Boden wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan Rechnung getragen.  

Durch die Gründung der Solarmodule mittels Rammpfosten ist keine Versie-

gelung des Bodens notwendig. Es kommt lediglich zu einem Funktionsverlust 

im Bereich der von den Modulen überstandenen Fläche.  

Hochwertige unbeeinträchtigte Flächen werden mit dem Vorhaben nicht in 

Anspruch genommen.  

Um den Belangen der Landwirtschaft ausreichend Rechnung zu tragen, soll 

die Nutzung des Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von 

maximal 30 Jahren befristet werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist 

eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich.  

Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungssys-

tematik des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  

Als Folgenutzung wurde Fläche für die Landwirtschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 

18a BauGB mit der Zweckbestimmung Intensivacker festgesetzt.  

Entsprechend ist während der befristeten Betriebsdauer des Solarparks hier 

eine ackerbauliche Bewirtschaftung nicht möglich. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass die betreffenden Flächen nicht zwangsläufig dem 

Dauergrünlanderhaltungsgesetz zuzuordnen sind. 

Eine automatische Umwandlung einer Fläche in Dauergrünland ist vorliegend 

nicht zu befürchten, denn die Pflugregelung aus § 2a DirektZahlDurchfV ist 

wie auch die VO 1307/20013 auf die befristet festgesetzte Betriebsfläche 

eines Solarparks nicht anwendbar. 

Während der gesamten Betriebsdauer des Solarparks ist das erforderliche 

Mindestmaß an landwirtschaftlicher Tätigkeit weder in Richtung Ackerbau 

noch in Richtung Grünland möglich. Für diesen Zeitraum ist die betreffende 

Fläche folglich nicht beihilfeberechtigt für Direktzahlungen im Sinne der 

Verordnung VO 1307/2013. 
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Jedoch kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die Rück-

umwandlung des befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland unter 

Beachtung der dann gültigen Rechtsvorschriften erfolgen.  

Es findet also kein dauerhafter Entzug landwirtschaftlicher Produktionsfläche 

statt. Somit sind folglich keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Fläche erkennbar.  

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Es handelt es sich im Planungsraum überwiegend um Böden mit unterentwi-

ckelter Funktionsausprägung ohne besondere Bedeutung als Lebensraum für 

geschützte Pflanzen und Tiere. Diese Böden haben als Naturkörper und 

Lebensgrundlage für Menschen und Tiere insbesondere in ihren Funktionen 

als Lebensraum für Bodenorganismen, als Standort für die natürliche Vege-

tation und Standort für Kulturpflanzen, als Ausgleichskörper im Wasserkreis-

lauf, als Filter und Puffer für Schadstoffe sowie als landschaftsgeschichtliche 

Urkunde eine untergeordnete Bedeutung. 

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugver-

kehr besteht die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen 

(Treibstoffe, Schmieröle), insbesondere in Senken, in denen sich das Nieder-

schlagswasser ansammeln kann. Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Bau-

fahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen.  

Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge 

und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen.  

Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzi-

elle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und 

umsichtigen Bauausführung belehrt. Lagerplätze sind in einem ordnungsge-

mäßen Zustand zu halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet.  

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es 

dabei zur Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden 

umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden 

auszutauschen.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestim-

mungen zu kontrollieren und durchzusetzen.  

Für das Schutzgut Boden ist festzustellen, dass die wesentlichen Funktionen 

durch die geplante Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage nicht verloren gehen.  
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Die Verlegung der Kabel beschränkt sich auf Flächen mit geringer Bedeutung 

für den Arten- und Biotopschutz. Die Fläche wird nur während der Baudurch-

führung temporär beansprucht. Der Arbeitsstreifen kann nach der Verlegung 

wieder rekultiviert werden. Die Wertigkeit des Biotoptyps wird nicht verän-

dert.  

2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der 

Überdachung mit Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im 

Boden versickern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt 

nicht.    

Allerdings besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr während der 

Bauphase die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen 

(Treibstoffe, Schmieröle) insbesondere in Senken, in denen sich das Nieder-

schlagswasser ansammeln kann.  

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren 

technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind 

umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der 

Baustelle zu entfernen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf 

diese potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungs-

gemäßen und umsichtigen Bauausführung belehrt. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es 

dabei zur Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden 

umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden 

auszutauschen.  

Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über die Havarie 

und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestim-

mungen zu kontrollieren und durchzusetzen. Die Trafostation wird mit einer 

flüssigkeitsundurchlässigen Auffangwanne errichtet.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser 

durch das bau-, anlage- und betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des 

Schadstoffeintrags in Boden-, Grund und Oberflächenwasser ist bei ord-

nungsgemäßer Bauausführung nicht zu erwarten 
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2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Errich-

tung der Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht zu erwarten. Gegenteilig wird 

mit Umsetzung der Planung den Vorgaben des allgemeinen Klimaschutzes 

gemäß § 1a Abs. 5 BauGB entsprochen. Somit trägt dieses Vorhaben zu 

einer Reduzierung der Treibhausgase bei.   

Während der Bauzeit kann es zu einen erhöhten Immissionsausstoß durch 

Transportfahrzeuge kommen. 

Nach Abschluss der Beräumung der Fläche finden keine Transporte zur bzw. 

von der Vorhabenfläche mehr statt. 

2.3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind landschaftsfremde Objekte. Auf Grund 

ihrer Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und der Materialverwendung 

führen sie zu einer Veränderung des Landschaftsbildes.  

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nur bedingt quantifizierbar. 

Es ist eine Sichtbarkeit von Anlagenbestandteilen, überwiegend zur offenen 

Landschaft, mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Nähe zur 

Anlage zu erwarten. 

Die Wahrnehmbarkeit wird durch die angrenzenden Gehölzstrukturen redu-

ziert.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplanten 

Module ist auf Grund der bestehenden Vorbelastungen vorliegend nicht zu 

erwarten.   

2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung 

Es befinden sich keine Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung innerhalb des Untersuchungsraumes. Somit sind keine negativen 

Auswirkungen auf diese Schutzgebiete zu befürchten. 

2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denk-

mal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-

Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten 

sind.  

Auf dem überplanten Flurstück 103 der Flur 1 der Gemarkung Neuburg sind 

die Bodendenkmale Neuburg 21, 22 und 33 betroffen.  



S e i t e  | 30 

 
  

Bearbeitungsstand: September 2021                        5. Änderung des Flächennutzungsplans 
für den Bereich „Solarpark Neuburg“ 

der Gemeinde Neuburg 
  

Umweltbericht 

 

Alle Maßnahmen an Denkmalen und deren Umgebung sind genehmigungs-

pflichtig gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

M-V in der aktuell geltenden Fassung. Eine denkmalrechtliche Genehmigung 

bzw. andere Genehmigungen können nur auf Antrag und nach Anhörung 

bzw. im Einvernehmen gemäß § 7 Abs. 6 DSchG M-V mit der Landesfachbe-

hörde (Landesamt für Kultur und Denkmalpflege –LAKD M-V Abtlg. Landesar-

chäologie) erteilt werden. 

Der Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung ist in zweifacher Ausführung 

mit allen zur Beurteilung der Betroffenheit von Denkmalen notwendigen 

Unterlagen der unteren Denkmalschutzbehörde einzureichen. 

Der Beginn von Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehörde des 

Landkreises Nordwestmecklenburg zwei Wochen vorab schriftlich anzuzeigen.  

Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbun-

gen entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren 

Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fund-

stelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesam-

tes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten.  

Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 

Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erken-

nen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei 

schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmal-

schutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn 

die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfor-

dert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 

2.3.2 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen  

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die 

die in     Anhang I genannten Mengenschwellen überschreiten, sind beim Bau 

und Betrieb des Solarparks nicht vorhanden. Der Solarpark unterliegt somit 

nicht den Anforderungen der Störfallverordnung. Es handelt sich um keinen 

Störfallbetrieb und auch im Umfeld sind keine Störfallbetriebe, sodass Wech-

selwirkungen nicht auftreten können. Die Gefahr von schweren Unfällen ist 

nicht gegeben. Eine erhebliche Gefahr des Austretens wassergefährdender 

Stoffe besteht mit dem geplanten Vorhaben nicht.  
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Die Transformatorenstationen weisen alle, nach Wasserhaushaltsgesetz 

erforderliche Zertifikate auf.  

Erheblichen Beeinträchtigungen durch Betriebsstörungen und Leckagen 

können demnach weitgehend ausgeschlossen werden. Strom kann nicht 

unkontrolliert entweichen. 

2.3.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

des Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden 

Vorhabens das Plangebiet als landwirtschaftliche Nutzfläche bestehen bleibt.  

Die intensive ackerbauliche Bewirtschaftung würde weitergeführt werden. 

Darüber hinaus wird die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und 

Naturhaushalts am geplanten Anlagenstandort keinen wesentlichen Verände-

rungen unterliegen. 

2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der 

Wirkungen des geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwar-

tenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträcht i-

gungen des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit 

anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

Das geplante sonstige Sondergebiet ist anthropogen überprägt und unter-

liegt einem geringen Natürlichkeitsgrad. Unter Einhaltung der beschriebenen 

Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen negativen Auswirkungen 

vorhersehbar. Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu 

erwarten. 

Schutzgut Fläche 

Für die Errichtung des Solarparks sind geringe Vollversiegelungen von weni-

ger als 10 m² notwendig. Des Weiteren ist zur Erschließung des Änderungs-

bereichs eine Teilversiegelung von ca. 227 m² geplant. Dementsprechend 

sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche vorher-

sehbar.  
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Schutzgut Boden 

Allgemein besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, 

denn eine wesentliche Veränderung des Bodens führt zu Verschiebungen im 

Pflanzenbestand, was nachfolgend zu einer Änderung des Lebensraums von 

Tieren führt.  

Allerdings ist aufgrund der beschriebenen Vorbelastung des Standortes die 

Beeinträchtigung von Lebensräumen mit Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz auszuschließen.  

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten.  

Schutzgut Klima und Luft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten.  

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Nähe zur Bahntrasse erzeugt eine gewisse Vorbelastung des gewählten 

Standortes. Negative Beeinflussungen anderer diskutierter Standorte konn-

ten so vermieden werden. 

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energieträger zu Gunsten 

der Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche 

Versorgungsnetz eingespeist werden.  
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2.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen  

Brutvögel 

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden, 

sollte eine Bauzeitenregelung festgelegt werden. Der Beginn der geplanten 

Baumaßnahmen sollte außerhalb der Brutperiode erfolgen. Ist dies nicht 

möglich und soll ein Baubeginn während der Brutperiode erfolgen, hat vor 

Baubeginn eine Kartierung durch geeignetes Fachpersonal zu erfolgen. Eine 

erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Bodenbrütern in der Bau-

phase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten baulichen 

Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

nicht ableiten.  

Reptilien 

Bei der Durchführung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 

30. September eines Kalenderjahres ist bahnseitig ein Reptilienschutzzaun 

zu errichten, welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhin-

dert.  

Dieser Zaun ist im Rahmen einer ökologischen Bauüberwachung (durch ein 

hierfür qualifiziertes Fachbüro für Natur und Artenschutz) errichten zu las-

sen.  

Die Funktionsfähigkeit dieses Zaunes ist während des gesamten Bauzeitrau-

mes sicher zu stellen. Das Fachbüro ist der UNB rechtzeitig vor Beginn der 

Bauarbeiten schriftlich zu benennen. 

Amphibien 

Die Bauzeit sollte außerhalb der Hauptwanderungszeit der Amphibien durch-

geführt werden. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist im Bereich des Gra-

bens ein Folienschutzzaun zu erreichten, welcher ein Einwandern der Tiere 

wirkungsvoll verhindert. 

Kleinsäuger 

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage muss aus versicherungstechnischen 

Gründen eingezäunt werden. Die Einfriedung der Anlage soll so gestaltet 

werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht.  

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch 

Öffnungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchst-

abstand von 15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie 

Fuchs, Hase, Igel und Dachs) werden dadurch vermieden.  
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Ausgleichsmaßnahmen 

Verbleibende Folgen des Eingriffs auf die Funktionen des Natur- und Land-

schaftshaushalts werden außerhalb des Änderungsbereichs des Bebauungs-

plans funktionsgleich durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen.  

 

3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 

Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal 

argumentativ. Hinweise zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen 

an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteili-

gung der zuständigen Fachbehörden ermittelt.    

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswir-

kungen, um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermit-

teln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete 

Überwachungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung der 

Bringschuld der Fachbehörden nach § 4 Abs. 3 BauGB in regelmäßigen Inter-

vallen nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeig-

nete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Die Gemeinde Neuburg plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Reali-

sierung des Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder 

weniger deutlichen Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nach-

hinein zutreffen bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen 

aufgetreten sind. Die Prüfung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden 

Fachbehörden. Alle mit dem Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden 

Aufwendungen sind durch den Vorhabenträger zu tragen. 

3.3 Erforderliche Sondergutachten 

Innerhalb der Umweltprüfung wurde eine spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung für den Untersuchungsraum durchgeführt.  

Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es zu prüfen, ob 

sich die vorhersehbaren Wirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit 

entsprechenden Empfindlichkeiten überlagern.  
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Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung des in Rede stehenden Pla-

nungsraumes ist es auszuschließen, dass die ökologische Funktion des vom 

geplanten Vorhaben betroffenen Gebietes als Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

te in ihrem räumlichen Zusammenhang zerstört wird.  

Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf 

bekannte Empfindlichkeiten streng geschützter Arten erkennbar, die die 

gesetzlich geregelten Verbotstatbestände des erheblichen Störens wildleben-

der Tiere oder die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen, 

sofern die Vermeidungsmaßnahmen eingehalten werden. 

Der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung erneuer-

barer Energien aus Solarenergie am geplanten Standort stehen nach derzei-

tigem Kenntnisstand keine naturschutzrechtlichen Belange entgegen.  

 
 
4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auf 

die Schutzgüter des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutz-

güter aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht 

erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Der beschriebene Bauablauf lässt keine nachteiligen und nachhaltigen Aus-

wirkungen auf die Schutzgüter vermuten.  

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner 

Beeinträchtigung der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine 

Beeinträchtigung weiterer besonders oder streng geschützter Arten ist nicht 

ableitbar. 

Während der Betriebsphase sind vorhabenbedingt keine Immissionswirkun-

gen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissions-

schutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich 

vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der be-

schriebenen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben 

im Rahmen der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 

 

 

 

 

 


